
 zoS Stück.

A) David Pape aus Helmarèhausen ist im Jahr 1749. in die Fremde gegangen, und'hat sich eine
Zeitlang in Stadthaagen, in der Grafschaft Bückeburg aufgehalten, seit langen Jahren aber
nichts von sich hören lassen. Wenn nun demselben von seinem verstorbenen Bruder Conrad Pape
i7Rthlr. 2y Alb. roHlr. zugefallen, um deren Verabfolgung dessen noch lebender Bruder Chri
stian Pape eingekommen ist : als wird er David Pape, oder seine etwaige eheliche Leibeserben, hier
mit edictaliter vorgeladen, Donnerstags den 2bten May vor Fürsil. Stadtgericht zu Helmarshau-
sen zu erscheinen und dieses kleine Erbtheil in Empfang zu nehmen, oder aber, daß solches sei
nem Bruder, Christian Pape, verabfolgt werden solle, zu gewärtigen. Carlshaven den 22tcn

 Marz 1796. 8ürsti. Hess. Helmarshäuser Stadtgerichr. Büdenkap.
4) Der aus dem Zweybrückschen gebürtig gewesen seyn sollende Witwer, Carl Faber zu Gertenbach,

ist daselbst ohne Kinder verstorben. Nicht lange vor seinem Ableben hat er sein zu Gertenbach be
lesenes Haus nebst Zubehör an seiner Haushälterin Schwester, Maria von Hofen, und sein Haus-
geräthe an seine Haushälterin, Hanna von Hofen, verschenkt. Nach Abzug dieser verschenkten Slük-
ke und der bekannten Passivorum bleiben nach dem errichteten Inventario nur 2Rthlr. i Alb. 8Hlr.
übrig. Nun hat sich zu dessen Nachlaß noch niemand gemeldet; es soll derselbe aber einen Bru
der und 2 Schwestern gehabt haben, deren Aufenthalt 'und ob selbige noch leben, unbekannt ist.
Da nun zu wissen nöthig ist: ob selbige noch am Leben, oder Nachkommen von solchen vorhanden

sind, oder sonst jemand auf dessen Erbschaft oder verschenktes Haus und Hausgeräthe Ansprüche
macht, oder daran gegründete Schutdforderungen zu haben glaubt: so wird dieses zu dem Ende be
kannt gemacht, damit alle und jede, die an diese Erbschaft Und verschenkte Stücke ein Recht und

Forderung zu haben glauben, in dem aufFieytag den iQten Junii d. I. angesehen Termin, von
y bis 12 Uhr, sich sogewiß vor hiesigem Gericht melden und das erforderliche zu ihrer Legitimation

beybringen, als widrigenfalls gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen weiter nicht gehört, son
dern dieses geringen Nachlasses halber sonst verfügt werden solle W. R. Fahrenbach den sten
Februar 1796. kdrich von Belepssches Gericht. G. L.Suntheim.

5) Rachbenahmte gegen die gnädigst erlassene Landesordnung ausgetretene junge Mannschaft,
als:

2) Aus der Stadt Alleadorf: Wilhelm Dassel, Daniel Christian Kirchmeyer, Gabriel Rük-
kert, Cornelius Fritsch, Engelhard Meyer, Johannes Bachmann, Joh. George Eiche, Christoph
Dörr, Joh. Henrich Grass, Joh. Gabriel Srranz jun. Caspar Christian Erdmann, Conrad Sop-
pe, Christoph Valzer, und Joh. George Rebig;

t&gt;) Aus dem Amt Marina: Johannes Spangenberg, aus Niederzwehren; Ludwig Sprenger
und Joh. Jost Icke, aus Großenritte; und Johannes Werner, aus Hertingshausen;

c ) Aus dem Kirchspiel weisseuftein : Joh. Jost Gottschalck, Jakob Viehmann und Sebastian
Diehmann, aus Rothenditmold; Ludwig Müller mrd Wilhelm Welecke, aus Kirchditmold; Ni
kolaus Geschwind, Ludwig Grössel, Conrad Jakob und Christoph Wimmel, auö Wahlershauftn;

Philipp Becker, Henrich Kersten und Henrich Umbach, aus Wehlheiden;
&lt;0 Aus der Vogtey Hasungen: Ludwig Wagner und Ludwig Kunze, aus Oelshausen; und

Jost Hemich Pflüger, aus Wenigenhasungen;
e) Aus dem adel. von Maisburgischen Gericht: Philipp Lorenz, Hans Henrich Poschmann,

und George Henrich Rumpf, aus Breuna; Joh. Henrich Backe, aus Wettesingen; Joh. Chri
stoph Lüdicke, aus Niederlistingen; Johannes Jakob, u. Joh. George Jakob, aus Niederelsungen;
Joh. George Finis rmd Jost Henrich Finis, ans Ersen:

' werden in Gefolge gnädigster Landesverordnung vom yten Februar 1787, von Gerichtswegen

dergestalt öffentlich citirt, daß sie sich m der darinn gesezten Frist wiederum einstellen, oder

gegeufalls zu gewärtigen haben sollen, daß ihr Vermögen, wenn sie das Lbte Jahr zurück ge,
-gl, denen nächsten Anverwandten verabfolgt werde.


